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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ DER V KATH.

ORTE NACH LUZERN [VOM 10 . APRIL 1656]
EA VI 13 328 - 329

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Ammann; Ulrich Schön , Hauptmann
[1 . ] Die badische Tagsatzung müsse , bevor man sich ins Recht ein

lasse , erreichen , dass überall die Schanzen niedergerissen
und laut Abmachung den Gotteshäusern und Geistlichen ihre
Güter ersetzt werden.

[2 . ] Der Schaden , der dem einen oder andern während des Waffen¬

stillstandes zugefügt worden sei , möge gleichfalls gutge¬
macht werden.

[,3 . ] Der Stadt Rapperswil soll wegen des erlittenen Schadens ge¬
holfen werden.

[4 . ] Wenn sich Luzern als Vorort ausgeben wolle , soll man , vor¬
behältlich die Zustimmung der höchsten Gewalt , sich damit
einverstanden erklären.

[5 . ] Landvogt [Jakob ] Wickart im Thurgau möge als Ersatz für sei
nen erlittenen Schaden die Regierungszeit noch ein Jahr ver
längert werden . Erst dann soll die gewöhnliche Huldigung
wieder vorgenommen werden . ^

[6 . ] s . EA VI 1, 329 f



[7 . ] Man möge den Legaten [Federico Borromeo ] um das Geld , wel¬

ches der Papst [Alexander VII . ] den kath . Orten zugespro¬

chen habe , bitten.

[8 . ] Dem Landvogt im Thurgau [Jakob Wickart ] sei Anweisung zu

geben , dass er den Vergleich mit den Chorherren von Bi-
2

schofszell wegen der Herrschaft Berg in die Tat umsetze.

[9 . ] s . ebenda 329 l

[10 . ] Das zu Luzern Beschlossene möge alsbald in einem Abschied

festgehalten werden , damit die Instruktionen aller Orte

für die Konferenz von Baden gleichlauteten und nicht der

eine Ort dahin - und der andere Ort dorthinaus wolle.

[11 . ] Die Beschwerdepunkte der kath . Orte sollen nicht , wie be¬

gehrt , nach Basel geschickt , sondern nach altem Brauch in

Baden mündlich vorgebracht werden.

1) vgl . EA VI 1, 328 a
2) vgl . ebenda 1181 Art . 270

Original - Konzept in KAZ Abt . G (vor 1798 ) Theke Nr . 19
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